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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen 
GZ: WFB 

GRDrs 159/2020 
      
 

Stuttgart, 21.02.2020 

Stärkung der SVV - Kapitaleinlage zur Unterstützung der SSB 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

04.03.2020 
05.03.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
Der Kapitaleinlage in Höhe von 110 Mio. Euro in die Stuttgarter Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH wird zugestimmt. Die Auszahlung wird gedeckt im Teilfinanzhaus-
halt 200 – Stadtkämmerei, Projekt-Nr. 7.203051 – Unternehmen in Privatrechtsform, Be-
teiligungen, AuszGr 784/6 – Erwerb von Finanzvermögen. Der entsprechende Teilplana-
nsatz 2020 wird freigegeben.  
 
 

Begründung

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ist der Grundpfeiler für eine nachhaltige Ver-
kehrswende in Stuttgart. Sie steht vor den großen Herausforderungen:  

- Den ÖPNV auszubauen, um das steigende Verkehrsvolumen mit möglichst ge-
ringen Umweltbelastungen bewältigen zu können. Dies bedingt den Ausbau so-
wohl der schienengebundenen Infrastruktur wie auch die Erweiterung der Fahr-
zeugflotte mit umweltschonenden Antrieben. 

- Die betrieblichen Bauwerke und die Gleisinfrastruktur angesichts eines Durch-
schnittsalters von 30 Jahren in den nächsten Jahren grundlegend zu erneuern. 
Perspektivisch ist auch ein großer Teil der Fahrzeugflotte zu ersetzen. Die 
Grunderneuerung des Stadtbahnsystems erfordert einen hohen finanziellen 
Aufwand. 
 

Diese Anforderungen an die SSB führen dazu, dass der Abmangel der SSB nach der-
zeitiger Planung ansteigt. Der Gemeinderat hat daher im Rahmen der Haushaltplanbe-
ratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen, die unmittelbare Beteiligung der 
LHS, die Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV), die als Kon-
zernmutter den Defizitausgleich des Tochterunternehmens SSB finanziert, zu unterstüt-
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zen. Die SVV ist grundsätzlich zuständig für zahlreiche Themen der städtischen Da-
seinsvorsorge.  
 
Zur Stärkung der SVV – wie auch schon durch den Beschluss der GRDrs 1388/2019 – 
und zur Unterstützung der SSB werden daher dem SVV-Konzern aus dem städtischen 
Haushalt Mittel als Kapitaleinlage zur Verfügung gestellt, damit die SVV in den nächs-
ten fünf Jahren Zahlungen an die SSB leistet. Pro Jahr werden der SSB von der SVV 
zusätzliche Mittel zwischen 20 Mio. Euro (im Jahr 2020) und 25 Mio. Euro (jeweils in 
den Jahren 2021-2024) ausbezahlt, die das Ergebnis des Verkehrsunternehmens ver-
bessern sollen. Dazu werden die bislang für den Erwerb der Wasserversorgung reser-
vierten 110 Mio. Euro in die SVV eingelegt.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Finanzierung erfolgt aus vorhandener Liquidität aus der bisherigen davon-Position 
„Erwerb der Wasserversorgung“.  
 
Die Auszahlung wurde im Haushaltsjahr 2020 auf dem PSP-Element 7.203051.817 
„SSV“, AuszArt 78530000 – Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - sonstige 
Anteilsrechte veranschlagt. Da das Regierungspräsidium die Rechtmäßigkeit der Haus-
haltssatzung zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021 formal noch nicht bestätigt hat, bedarf 
die Inanspruchnahme des Teilplanansatzes einer gesonderten Mittelfreigabe. 
 
Die Auszahlung der LHS an die SVV soll unter Berücksichtigung der Liquiditätslage in 
zwei Tranchen erfolgen.  
 
 
 
 
 
Thomas Fuhrmann 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
      

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 159/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


